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Im Sommer und Herbst 2003 wurden einige Entwürfe zu Instrumenten in Bezug
auf audiovisuelle Gesetzgebung veröffentlicht.

Die Änderungsentwürfe zum Ordnungswidrigkeitengesetzbuch sehen die
Verhängung von Geldstrafen gegen Rundfunkveranstalter vor. Die Anwendung
des Gesetzbuches wird durch das Gesetz über die Bereitstellung von
Informationen für die Öffentlichkeit geregelt, in dem es heißt, dass „gegen
Rundfunkveranstalter, die gegen die Anforderungen aus diesem Gesetz verstoßen
oder die die von der Kommission verabschiedeten Beschlüsse nicht einhalten,
letztere [die Kommission] folgende Strafen verhängt: Verwarnung, Geldstrafe
nach Maßgabe des Ordnungswidrigkeitengesetzbuches der Republik Litauen,
Aussetzung der Lizenz für drei Monate oder vollständiger Entzug der Lizenz". Die
Versuche, die Möglichkeit von Geldstrafen in das bestehende Gesetzbuch mit
aufzunehmen, hat mehrere Jahre in Anspruch genommen, da das
Ordnungswidrigkeitengesetzbuch in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die
Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit geändert werden muss,
welches 2001 überarbeitet wurde. Der Entwurf beinhaltet finanzielle Sanktionen,
die die Hörfunk- und Fernsehkommission gegen Rundfunkveranstalter wegen
Nichteinhaltung ihrer Beschlüsse oder von Gesetzen zur Regelung der Werbung,
wegen unterlassener Archivierung von Hörfunk- und Fernsehsendungen, wegen
der Ausstrahlung jugendgefährdender Sendungen etc. verhängen kann. Am 31.
Juli billigte die Regierung den Entwurf des Kulturministeriums und leitete ihn an
das Seimas, das Parlament zur Dringlichkeitsberatung weiter. Der Entwurf wurde
dem Parlament am 2. September vorgelegt. Die Erörterung hätte am 14.
September stattfinden sollen, der Parlamentsausschuss für Recht und
Gesetzgebung entschied jedoch, eine offene Anhörung für alle beteiligten Parteien
zu starten. Nach dieser Anhörung, die am 18. September stattfand, wird der
Ausschuss dem Parlament den Entwurf nun auf der Plenarsitzung Anfang Oktober
vorlegen.

Wenn es sich auch um eine wichtige Entscheidung im Bereich der audiovisuellen
Gesetzgebung handelt, so ist die oben genannte Änderung doch nicht die einzige
Gesetzgebung mit Bedeutung für den audiovisuellen Sektor, die in diesem Jahr
vom Parlament zu beraten ist. Für November/Dezember ist die Verabschiedung
eines neuen Gesetzes über elektronische Kommunikation geplant, das das
Telekommunikationsgesetz und die Änderungen zum Gesetz über die
Bereitstellung von Informationen für die Öffentlichkeit ersetzen soll. Die
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Gesetzesvorlage wurde von der Hörfunk- und Fernsehkommission in
Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium erarbeitet. Das Ministerium hat den
Entwurf zur Kommentierung an die Institutionen auf dem audiovisuellen Sektor
weitergeleitet und wird ihn der Regierung zur Billigung vorlegen.
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